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FACHVEREINIGUNG BAUWERKSBEGRÜNUNG e.V. (FBB) 
 
Satzung 
 
 
§ 1 Name, Sitz 

 
(1) Der Verein führt den Namen "Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB)" – im 
folgenden abgekürzt: FBB. 
 
(2) Die FBB hat ihren Sitz in Saarbrücken. 

 
 
§ 2 Zweck 

 
(1) Die FBB ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, 
sondern vorrangig gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. Dies erfolgt durch die Förderung von Begrünung und Nutzung von Bauwerken, 
insbesondere von Dächern („genutzte Dachlandschaften“) und Fassaden sowie Grundstücks-
flächen, um für überbaute und versiegelte Flächen den erforderlichen Ausgleich zu schaffen 
und damit die natürlichen Umweltbedingungen zu erhalten oder zu verbessern. 
 
Dieser Vereinszweck wird verwirklicht durch 
a) Informationsaustausch mit Fachkreisen, Behörden, Institutionen, Bauherren und Eigentü-
mern; 
b) Mitarbeit in Fachgremien und Organisationen, bei Normen, Richtlinien und Vorschriften; 
c) Maßnahmen im Bereich Güteschutz; 
d) Erarbeitung von Publikationen, allgemein zugänglichen Informationen über Vorschriften so-
wie Planungs- und Ausführungshilfen; 
e) Informations-, Diskussions- und Schulungsveranstaltungen. 
 
(2) Mittel der FBB dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Mitglieder 
und andere Personen erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der FBB. Mitglieder dürfen nicht 
durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden. 

 
 
§ 3 Mitgliedschaft 

 
(1) Die FBB hat aktive Mitglieder, inaktive (fördernde) Mitglieder und Ehren-Mitglieder. 
 
a) Aktive Mitglieder beteiligen sich aktiv an der Vereinsarbeit zum Erreichen des Vereinszwe-
ckes. Sie sind bei allen Abstimmungen stimmberechtigt und können Ehrenämter übernehmen. 
 
b) Inaktive (fördernde) Mitglieder unterstützen die Vereinsarbeit in ideeller Hinsicht, ohne akti-
ves oder passives Wahlrecht. 
 
c) Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung  
(§ 7) berufen. Voraussetzung ist, dass sie sich in besonderer Weise im Sinne des Vereinszwe-
ckes eingesetzt haben. 

 
 (2) Alle natürlichen oder juristischen Personen können die aktive oder inaktive (fördernde) Mit-

gliedschaft schriftlich beantragen, wenn sie auf dem Gebiet der Bauwerksbegrünung wissen-
schaftlich, journalistisch, planerisch oder handwerklich tätig sind, dafür erforderliche Produkte 
oder Rohstoffe herstellen oder vertreiben, oder die Ziele der FBB fördern möchten. Der Auf-
nahmeantrag ist an die Geschäftsstelle (§ 12) zu richten. 
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(3) Der Vorstand (§ 8) entscheidet über die Aufnahme als aktives oder inaktives (förderndes) 
Mitglied sowie über die Einstufung entsprechend der Beitragsordnung. Bei Ablehnung des An-
trages ist die FBB nicht verpflichtet, dem Antragsteller oder anderen Personen die Gründe mit-
zuteilen. 
 
(4) Die Mitgliedschaft wird beendet 
 
a) durch das Mitglied selbst zum Ende des Kalenderjahres, wenn eine schriftliche Kündigung 
vor Ablauf einer Frist von sechs Monaten an der Geschäftsstelle eingegangen ist; 
 
b) infolge besonderer Umstände mit sofortiger Wirkung, 
-  bei Tod eines Mitgliedes, 
-  bei Verlust der Rechtsfähigkeit eines Mitgliedes, 
-  wenn über das Vermögen des Mitgliedes ein Konkursverfahren eröffnet wurde; 
 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste aufgrund eines Vorstandsbeschlusses, wenn das 
Mitglied trotz zweimaliger Mahnung seine Beitragspflicht oder andere finanzielle Forderungen 
der FBB nicht erfüllt hat; 
 
d) durch Ausschluss zu einem festgelegten Termin 
-  wegen Verstoßes gegen Mitgliederpflichten gemäß § 5 b) - f), 
-  wegen vereinsschädigenden Verhaltens oder 
-  wenn ein anderer rechtfertigender Grund vorliegt. 
 
(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft durch Ausschluss ist ein Beschluss des Vorstandes (§ 8) 
erforderlich. Nach der Mitteilung kann das Mitglied gegen den Beschluss innerhalb von drei 
Wochen schriftlich an die Geschäftsstelle Einspruch einlegen. Über den Einspruch muss inner-
halb sechs Wochen entschieden werden. 
 
 

§ 4 Rechte der Mitglieder 
 
(1) Alle Mitglieder haben vom Grundsatz her gleiche Rechte. Unterschiede ergeben sich aus 
dem Status der Mitgliedschaft (§ 3). 
 
(2) Aktive Mitglieder können sich bei der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte vertreten 
lassen: 
a) wenn der Geschäftsstelle eine bestimmte Person als Interessenvertreter benannt wird; 
b) in der Mitgliederversammlung (§ 7), wenn einem anderen stimmberechtigten Mitglied 

 eine schriftliche Vollmacht erteilt wird. 
 
(3) Werden Mitglieder in ihren Rechten eingeschränkt, können sie innerhalb zwei Wochen  
nach Bekanntwerden des Sachverhaltes einen Einspruch mit Begründung an die  
Geschäftsstelle richten. Zu dem Einspruch muss innerhalb zwei Wochen ein schriftlicher  
Bescheid erfolgen. Ist ein Mitglied mit diesem Bescheid nicht einverstanden, kann über die  
Geschäftsstelle der Vermittlungsausschuss (§ 11) zur Entscheidung angerufen werden. 
 

 (4) FBB-Mitglieder können für von der allgemeinen FBB-Richtung abweichende Anschauungen 
eintreten. Diese dürfen nicht unter Hinweis auf ein Ehrenamt innerhalb der FBB vertreten wer-
den. Auch darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass es sich um einen offiziellen Stand-
punkt der FBB handeln könnte. Alle Äußerungen dürfen keine Mitgliederpflichten verletzen. 
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§ 5       Pflichten der Mitglieder 
 

Alle Mitglieder sind verpflichtet: 
 
a) Beiträge gemäß Beitragsordnung zu den festgesetzten oder vereinbarten Terminen zu leis-
ten; 
b) Auskünfte, die den Mitgliederstatus und die Beitragsbemessung betreffen, wahrheitsgemäß 
zu erteilen und nach Aufforderung zu belegen; 
c) die FBB zur Erreichung ihrer satzungsgemäßen Zwecke zu unterstützen; 
d) bei der Wahrnehmung von Vereinsaufgaben Neutralität und Objektivität zu wahren und Ver-
einsinteressen über Firmeninteressen zu stellen; 
e) alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen der FBB oder eines FBB-Mitgliedes geschä- 
digt wird; 
f) Stillschweigen zu bewahren gegenüber Dritten über alle zur Kenntnis gelangten  
vertraulichen Vereinsangelegenheiten; 
g) sämtliche  Schriftstücke, Aufzeichnungen und Akten, die der Sphäre des Vereins zuzu- 
ordnen sind oder zu den unmittelbaren Geschäftsunterlagen der FBB gehören, sind auf  
Verlangen des Vorstandes an diesen auszuhändigen. Zuwiderhandlungen des Mitgliedes  
machen dieses dem Verein gegenüber schadensersatzpflichtig. Das Mitglied hat den Verein  
von allen Inanspruchnahmen durch andere Mitglieder oder von Dritten, die aus solchen Zu- 
widerhandlungen hervorgehen, in vollem Umfang freizustellen. 
 
 

§ 6 Organe und Gremien 
 
Organe und Gremien der FBB sind: 
 
a) Mitgliederversammlung (§ 7); 
b) Vorstand (§ 8); 

 c) Projektgruppen (§9); 
d) Rechnungsprüfungsausschuss (§ 10); 
e) Vermittlungsausschuss (§ 11); 
f) Geschäftsstelle (§ 12). 
 

 
§ 7 Mitgliederversammlung 

 
(1) Mitgliederversammlungen haben insbesondere folgende Aufgaben: 
 
a) Wahl der Vorstandsmitglieder (§ 8); 
b) Beschlüsse über Beitragsordnung, Haushalt, Prüfungen und Entlastungen; 
c) Wahl der Rechnungsprüfer und Stellvertreter als Rechnungsprüfungsausschuss (§ 10); 

 d) Wahl der Mitglieder des Vermittlungsausschusses (§ 11) 
 e) Beschlüsse über Satzungsänderungen (§ 13); 
 f) Beschluss zur Auflösung der FBB (§ 14). 
 

(2) Mitgliederversammlungen müssen vom Vorstand mindestens einmal pro Jahr nach  
Abschluss des Geschäftsjahres als "ordentliche Mitgliederversammlung" einberufen werden.  
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
(3) „Außerordentliche Mitgliederversammlungen" werden vom Vorstand einberufen 
 
a) aufgrund eines Vorstandsbeschlusses, 
b) wenn 1/10 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe beantragen oder 
c) nach § 8 (7), wenn zwei oder mehr Vorstandsmitglieder vorzeitig ausscheiden. 
 



FBB-Satzung, Stand 11.02.2009, umfasst 8 Seiten             

Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB), Kanalstraße 2, DE-66130 Saarbrücken, Tel. 0681-9880570, www.fbb.de 4 
 

 
(4) Die Einladung zur Mitgliederversammlung muss mindestens sechs Wochen vorher mit  
einer vorläufigen Tagesordnung an alle Mitglieder verschickt werden. 
Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung müssen der Geschäftsstelle spätestens vier  
Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich vorliegen. Der Vorstand entscheidet  
über Ergänzungen und informiert die Antragsteller. Die überarbeitete Tagesordnung ist  
mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung zu verschicken. Die Einladung zur 
Mitgliederversammlung und die überarbeitete Tagesordnung sind entweder per Post an die 
letzte bekannte Adresse des jeweiligen Mitglieds oder an die letzte bekannte E-Mail-Adresse 
des jeweiligen Mitglieds zu übersenden. 
 
(5) In Mitgliederversammlungen haben aktive Mitglieder ein übertragbares Stimmrecht.  
Mitglieder des Vorstandes (§ 8) haben, ausgenommen bei Wahlen zur Besetzung des Vor- 
standes, ein funktions- und personenbezogenes Stimmrecht, das nicht übertragen werden  
kann. 
Aktive Mitglieder können sich von einem anderen stimmberechtigten Mitglied vertreten las- 
sen, wenn sie eine schriftliche Vollmacht erteilen. Die Vollmacht muss vor Eröffnung der  
Mitgliederversammlung im Original vorgelegt werden. Ein stimmberechtigtes Mitglied darf 
höchstens zwei andere aktive Mitglieder durch Vollmacht vertreten. 
 
(6) Der Mitgliederversammlung sind die stimmberechtigten FBB-Mitglieder mitzuteilen als: 
 
a) anwesende stimmberechtigte Mitglieder, 
b) durch Vollmacht vertretene stimmberechtigte Mitglieder, 
c) insgesamt stimmberechtigte FBB-Mitglieder. 
 
Vor jedem Wahlgang ist zu prüfen und mitzuteilen, ob sich im Verlauf der Mitgliederver- 
sammlung die Zahl der Stimmberechtigungen verändert hat. Es muss eine Anwesenheitsliste  
geführt werden, in der die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder und eventuelle Verände-
rungen nachvollziehbar festgehalten werden. 
 
(7) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel der Vereins- 
mitglieder anwesend sind oder durch Stimmvollmacht vertreten werden. Sie fasst Beschlüsse,  
mit Ausnahme der Sonderregelungen in § 8 (5), § 13 (2) und § 14 (1), mit einfacher Stimmen-
mehrheit. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt. 
 
Alle Abstimmungen erfolgen geheim. Eine offene Abstimmung ist nur zulässig, wenn ein ent-
sprechender Antrag gestellt wird und die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ohne  
Gegenstimme zustimmen. 
 
(8) Nach Mitteilung der Stimmberechtigungen ist die endgültige Tagesordnung zu beschlie- 
ßen. Die Tagesordnung muss ergänzt werden, wenn dies von der Mitgliederversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit beschlossen wird. 

 
(9) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, vom Präsidenten oder 
Stellvertreter und Protokollführer zu unterzeichnen und innerhalb drei Wochen allen FBB-
Mitgliedern zuzustellen. Die Zustellung kann erfolgen wie in (4) beschrieben. Einsprüche zum 
Protokoll können nur von Teilnehmern der Mitgliederversammlung innerhalb vier Wochen nach 
dem Versanddatum an die Geschäftsstelle gerichtet werden. Über Änderungen entscheiden die 
Unterzeichner oder der Vorstand. 



FBB-Satzung, Stand 11.02.2009, umfasst 8 Seiten             

Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB), Kanalstraße 2, DE-66130 Saarbrücken, Tel. 0681-9880570, www.fbb.de 5 
 

 
§ 8 Vorstand 
 

(1) Der Präsident trägt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die Gesamtverantwor- 
 tung für die FBB. Er ist vereinsintern, auch wenn im Einzelfall bestimmte Namen genannt  
 werden, insgesamt Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Regelungen bei der Heraus- 
 gabe von Veröffentlichungen. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

 
a) Führung des Vereins mit Verwaltung des Vereinsvermögens und Sicherstellung der Ge-
schäfts- und Zahlungsfähigkeit sowie Erstellung des jährlichen Geschäftsberichtes; 
b) Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlungen (§ 7) sowie Aufstellung der 
Tagesordnungen; 
c) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
d) Beschlussfassung in Mitgliederangelegenheiten, insbesondere über die Aufnahme von Mit-
gliedern sowie über die Streichung von der Mitgliederliste oder den Ausschluss; 
e) Bildung von Projektgruppen (§ 9) und Ausschüssen (§ 10 und § 11); 
f) Bestellung einer Geschäftsstelle (§ 12). 

 
(2) Der Vorstand besteht aus fünf ehrenamtlich tätigen, aktiven Mitgliedern, die für unter- 
schiedliche Aufgabengebiete zuständig sind. Der Vorstand ist berechtigt, alle Aufgaben und  
Verantwortlichkeiten durch einen Geschäftsverteilungsplan im Einzelnen zu regeln und bei  
besonderen Situationen vorübergehend andere Regelungen zu treffen. 
 
a) Der Präsident ist außerhalb der FBB als Repräsentant und innerhalb der FBB als Koordina-
tor tätig. 
b) Der Stellvertretende Präsident ist zuständig für die Koordination und Abwicklung aller Auf-
gaben der Geschäftsstelle (§ 12) und vertritt den Präsidenten bei dessen Abwesenheit. 
c) Der Schatzmeister ist für alle finanziellen Fragen zuständig und verantwortlich für die  
Aufstellung und Überwachung des Haushaltsplanes sowie für die zeitnahe, sachgerechte und 
wirtschaftliche Verwendung der geplanten Haushaltsmittel. 
d) Der Erste Beisitzer ist zuständig für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit sowie die Koordi- 
nation aller nach außen wirksamen Aktivitäten. Er ist in diesem Rahmen verantwortlich für  
die Einhaltung von Objektivität und Neutralität. 
e) Der Zweite Beisitzer ist zuständig für den technischen Bereich und die Koordination  
aller Aktivitäten in den mit technischen Aufgaben befassten Projektgruppen (§ 9). 
 
(3) Die FBB wird vertreten durch den Vorstand, mindestens durch den Präsidenten gemein- 
schaftlich mit einem weiteren Vorstandsmitglied. Bei reinen Repräsentationsaufgaben  
kann die FBB auch durch die Geschäftsstellenleitung (§ 12) vertreten werden, wenn ein ent-
sprechender Vorstandsbeschluss vorliegt. 
 
(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden im turnusmäßigen Wechsel alle zwei Jahre für  
die Dauer von vier Jahren gewählt. Zur Wahl stehen jeweils der Präsident und der Erste  
Beisitzer im Wechsel mit dem Stellvertretenden Präsident, dem Schatzmeister und dem  
Zweiten Beisitzer. 
 
(5) Es dürfen nur aktive Vereinsmitglieder oder von ihnen benannte Vertreter in den Vor- 
stand gewählt werden. Jedes Mitglied darf gleichzeitig nur ein Ehrenamt innerhalb des Vor- 
standes (§ 8) ausüben. 
 
Die Wahl erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit. Nach einer Amtsperiode ist eine Wieder- 
wahl möglich. Nach zwei Amtsperioden ist eine erneute Wahl in den Vorstand nur mit einer 
Zweidrittelmehrheit möglich, was im Falle von Gegenkandidaten vorab durch einen gesonder- 
ten Wahlgang festgestellt werden muss. Als Amtsperiode gilt dabei jede begonnene Vorstands-
tätigkeit nach § 8 (2), auch im Falle eines späteren Beginns oder einer vorzeitigen Beendigung. 
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(6) Mit ihrer Wahl erhalten Vorstandsmitglieder für alle Abstimmungen in Mitgliederversamm-
lungen, ausgenommen bei Wahlen zur Besetzung des Vorstandes, ein funktions- und  
personenbezogenes Stimmrecht, das nicht übertragen werden kann. 
 
Scheidet ein Vorstandsmitglied aus der Mitgliedsfirma aus, der es zum Zeitpunkt seiner Wahl 
angehörte, kann die Vorstandstätigkeit bis zum Ende der Wahlperiode fortgeführt werden,  
wenn zum Zeitpunkt seines Ausscheidens eine eigene aktive oder inaktive Mitgliedschaft be- 
steht oder diesem Vorstandsmitglied die Vertretung für ein anderes Mitglied übertragen wird. 
 
(7) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes erfolgt bei der nächsten 
Mitgliederversammlung eine Neuwahl für den Rest der Amtsperiode. Bis zur Neuwahl werden 
die Aufgaben des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes, wenn es sich um den Präsidenten  
handelt, vom stellvertretenden Präsidenten übernommen, andernfalls vom Präsidenten.  
Scheiden zwei oder mehr Mitglieder des Vorstandes vorzeitig aus, muss unverzüglich eine  
außerordentliche Mitgliederversammlung von den übrigen Vorstandsmitgliedern einberufen  
werden. Die Frist für die Einladung darf dabei in Abweichung von § 7 (3) auf 3 Wochen ver-
kürzt werden. 
 
(8) Vorstandssitzungen erfolgen auf Einladung des Präsidenten oder wenn zwei Vorstandsmit-
glieder dies als notwendig erachten. Der Vorstand ist ab drei Mitgliedern beschlussfähig.  
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die  
Stimme des Präsidenten. 
 
Bei Anwesenheit von weniger als drei Vorstandsmitgliedern sind lediglich Dringlichkeitsbe-
schlüsse möglich, die unverzüglich durch schriftliche Abfrage oder bei der folgenden Sitzung  
bestätigt werden müssen. Erfolgt keine Bestätigung, ist ein klärender Beschluss zur weitere  
Vorgehensweise erforderlich. 
 
(9) Beitragsfragen sowie Fragen, die im Zusammenhang mit der Zahlungsfähigkeit von Mitglie-
dern stehen oder im Mitgliederinteresse vertraulich zu behandeln sind, dürfen nur im Vorstand 
allein erörtert und entschieden werden. Alle Protokollierungen sind vertraulich zu  
behandeln. 
 
 

§ 9 Projektgruppen 
 
(1) Die Mitgliederversammlung oder der Vorstand beschließen die Bildung und Aufhebung  

 von Projektgruppen, die als Basisgruppen dem Vereinszweck dienende Maßnahmen vorberei- 
 ten und umsetzen sollen und ordnet bestimmte Arbeitsgebiete zu. Der Vorstand (§ 8) kann bei 

Bedarf externe Fachleute zur Mitarbeit hinzuziehen. 
 
Die organisatorische Abwicklung der Projektgruppen wird in der "Geschäftsordnung für  Pro-
jektgruppe Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB)" geregelt, die durch den Vor- 
stand (§ 8) aufzustellen ist. 
 
(2) Die Leiter von Projektgruppen werden von den Mitarbeitern  gewählt oder bei Bedarf  
vom Vorstand kommissarisch bestellt . 
 
(3) Die Leiter von Projektgruppen sind verpflichtet, über die Geschäftsstelle das zuständige 
Vorstandsmitglied regelmäßig und auf Anfrage sowie die Mitgliederversammlung über alle Ak-
tivitäten aktuell zu informieren und eine nach vollziehbare Dokumentation bei der Geschäfts-
stelle zu hinterlegen. 
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§ 10    Rechnungsprüfungsausschuss 

 
(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus zwei Rechnungsprüfern und zwei persönli-
chen Stellvertretern. Aufgabe ist, frühestens vier Wochen und spätestens eine Woche vor einer 
ordentlichen Mitgliederversammlung die Haushaltsführung der FBB zu überprüfen und der  
Mitgliederversammlung über das Prüfergebnis zu berichten. 
 
(2) Die Rechnungsprüfer und ihre Stellvertreter werden im turnusmäßigen Wechsel jedes  
Jahr für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Rechnungsprüfer müssen ein aktives Mitglied der 
FBB sein oder vertreten. Sie dürfen kein anderes Ehrenamt innerhalb der FBB ausüben und  
nicht Mitarbeiter der Geschäftsstelle sein. 
 
(3) Rechnungsprüfer sind verpflichtet, alle zur Kenntnis erhaltenen Informationen vertrau- 
lich zu behandeln. Sie sind in ihrer Prüftätigkeit an keine Weisungen gebunden. Vorstand  
und Geschäftsstelle müssen in die benötigten Unterlagen Akteneinsicht gewähren und alle  
für die Prüfung erforderlichen Auskünfte erteilen. 

§ 11 Vermittlungsausschuss 
 
(1) Der Vermittlungsausschuss soll von FBB-Mitgliedern und FBB- Gremien angerufen wer- 

 den können wenn 
 

 a) gegen Entscheidungen des Vorstandes (§ 8)  Einspruch eingelegt werden soll oder 
b) eine ordnungsgemäße Vereinsarbeit durch gegensätzliche Standpunkte behindert wird. 
 
Der Vermittlungsausschuss soll aus objektiver Sicht von nicht direkt an dem Sachverhalt  

 Beteiligten einen Vermittlungsvorschlag erarbeiten, der eine den Umständen angemessene  
 und den Betroffenen zumutbare Lösungsmöglichkeit aufzeigt. 

 
(2) Der Vermittlungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, die als objektiv und besonnen  
gelten, unterschiedliche Mitgliederstrukturen und Funktionen repräsentieren und bereit sein  
sollen, sich mit Vereinsproblemen sowie Satzungsfragen zu befassen. 
 
Die Ausschussmitglieder werden alle 2 Jahre von der Mitgliederversammlung einzeln gewählt. 
Sie bestimmen im Einzelfall aus ihrer Mitte den Ausschussvorsitzenden, der nicht zugleich  
Mitglied des Vorstandes (§ 8) sein darf. 
 
(3) Der Vermittlungsausschuss tritt zur Beratung mit mindestens drei Ausschussmitgliedern  
zusammen. Die Geschäftsstelle informiert alle Ausschussmitglieder mit der Bitte um Rück- 
äußerung zu einer Terminvorgabe und ihrer möglichen Befangenheit. 
 
(4) Der Vermittlungsausschuss kann nach eigenem Ermessen anhand der vorliegenden Unter- 
lagen tätig werden oder den Antragsteller und die Betroffenen zu einer Anhörung bitten. Er 
schließt seine Tätigkeit ab, indem er seinen Vermittlungsvorschlag über die Geschäftsstelle  
den Beteiligten mitteilt, ggf. erläutert und empfiehlt, die Unstimmigkeit auf dieser oder ähn- 
licher Basis einvernehmlich beizulegen. Im Bedarfsfall ist ein Abschlussgespräch mit den  
Betroffenen zu vereinbaren. 
 
 

§ 12    Geschäftsstelle 
 

(1) Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der FBB kann im Rahmen der Haushaltsmittel  
ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen oder eine Geschäftsstelle eingerichtet werden. 
Aufgaben, Kompetenz und Verantwortung der für die Abwicklung des Geschäftsbetriebes vor-
gesehenen Personen sind vom Vorstand in Tätigkeitsbeschreibungen festzulegen. 
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(2) Die mit der Abwicklung des Geschäftsbetriebes beauftragten Personen sind verantwort- 
lich für Objektivität und Neutralität gegenüber den Mitgliedern sowie die Einhaltung der ge- 
setzlichen Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzes. 
Alle Informationen oder Unterlagen, die Vereins- und Mitglieder-Angelegenheiten betreffen, 
sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur an Mitglieder des Vorstandes weiter gegeben  
werden. Informationen an andere Vereinsmitglieder sind bei Bedenken bis zu einer eindeutigen 
Klärung abzulehnen. 
 
 

§ 13 Satzungsänderungen 
 
(1) Anträge zu Satzungsänderungen müssen in die Tagesordnung einer Mitgliederversamm-
lung (§ 7) aufgenommen werden. Der Text der vorgeschlagenen Satzungsänderung muss der 
Einladung zur Mitgliederversammlung als Anlage beigefügt werden. 
 
(2) Anträge zu Satzungsänderungen gelten, abweichend von § 7 (6), als angenommen, wenn 
eine Zustimmung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erfolgt. 
 

 
§ 14 Auflösung der FBB 

 
(1) Eine Auflösung der FBB kann nur durch eine Mitgliederversammlung (§ 7) beschlossen 
werden. Der Beschluss zur Auflösung erfordert eine Neunzehntelmehrheit der abgegebenen  
gültigen Stimmen. 
 
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Präsident und der 
Stellvertretende Präsident gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
 
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen 
des Vereins unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche  
Zwecke zu verwenden. 
Die infrage kommende Organisation ist in der Auflösungsversammlung nach vorheriger  
Klärung der behördlichen Zustimmung mit Dreiviertelmehrheit festzulegen. 
 
 
 
 

FACHVEREINIGUNG BAUWERKSBEGRÜNUNG e.V. ( FBB ) 
Kanalstraße  2 
66130  Saarbrücken 
Deutschland 
Tel. +49 (0)681-9880570 
Fax +40 (0)681-9880572 
info@fbb.de 
www.fbb.de 
 
 
Vorstand: 
Dr. Gunter Mann, Präsident 
Konrad Ben Köthner, Stellvertretender Präsident 
Fritz Hämmerle, Beisitzer 1 
Wilfried Schumacher, Beisitzer 2 
Gerd W. Vogt, Schatzmeister 
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